
Hygienekonzept Freibad Burkhardtsdorf

entsprechend 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) vom 10.06.2021; § 20 Abs. 2, 3;
§ 6
und 
Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie Anordnung von 
Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus Krankheit-2019 (COVID-19) 11. Juni 2021, Az.: Az.: 21-0502/3/19-
2021/84157; Nummer II, Ziffer 14

1. Zur Einrichtung

Die Gemeinde Burkhardtsdorf betreibt das Freibad als öffentliche Einrichtung.
Die Benutzung ist geregelt durch die
 Satzung über die Benutzung des Freibades der Gemeinde Burkhardtsdorf und die Erhebung von 

Gebühren vom 28.04.2021
 Benutzungsordnung für das Freibad der Gemeinde Burkhardtsdorf vom 28.04.2021

Die Einrichtung weist folgende Eckdaten auf:
Größe der Außenbereiche / Liegefläche: ca. 4.000 m²
Größe der Wasserflächen: ca. 608 m²

 Schwimmbecken: ca. 340 m²
 Nichtschwimmerbecken/ Rutsche: ca. 268 m²
 Planschbecken: ca. 56 m²

2. Allgemeine Hygieneregeln

2.1. Die Regelungen dieses Hygienekonzeptes, die unmittelbare Geltung für Badbesucher entfalten, 
ergänzen die Benutzungsordnung für das Freibad der Gemeinde Burkhardtsdorf vom 28.04.2021 
entsprechend § 2 Absatz 3 der Benutzungsordnung.
 

2.2. Das Badgelände darf nur betreten, wer keine Symptome aufweist, die auf COVID-19 hindeuten. 

2.3. Es erfolgt eine Kontakterfassung der Besucher. Hierzu steht die Corona-Warn-App als digitales Angebot
zur Verfügung. Ein registrierter QR-Code hängt im Eingangsbereich, sichtgeschützt für Passanten zur 
Anmeldung aus. Das Kassenpersonal kontrolliert die erfolgte Anmeldung. 
Die Erhebung erfolgt alternativ in verkörperter (analoger) Form. Ein entsprechendes Formular wird auf 
der Homepage der Gemeinde Burkhardtsdorf bereitgestellt und wird darüber hinaus im Kassenbereich 
vorgehalten. Das Kassenpersonal hat hierzu personenbezogene Daten der Besucher (Name, 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Anschrift mindestens einer Person je Hausstand sowie 
Zeitraum des Besuchs) zur Nachverfolgung von Infektionen gemäß § 6 Abs. 1, 6 und 7 
SächsCoronaSchVO zu erheben. Diese Daten sind geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte zu erheben 
und für die Dauer von vier Wochen nach Ende des Besuchs der zuständigen Behörde (§ 6 Abs. 7 
SächsCoronaSchVO – dem Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises) vorzuhalten. Auf Anforderung sind 
sie an diese zu übermitteln; eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist unzulässig. Die Daten sind 
unverzüglich nach Ablauf der Frist zu vernichten.

2.4. Besucher haben nach Betreten des Bades die Möglichkeit zum Händewaschen und desinfizieren. Dafür 
ist eine entsprechende Station errichtet.

2.5. Die Abstandsregel von 1,50m zu anderen, nicht zum eigenen bzw. einem weiteren Haushalt gehörenden 
Personen gelten im gesamten Badgelände. 

2.6. Die Eltern bzw. Aufsichtspersonen sind angehalten, darauf zu achten, dass ihre Kinder bzw. zu 
beaufsichtigende Personen die Hygieneregeln befolgen.
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2.7. Durch Hinweisschilder werden die Badbesucher auf alle Regelungen hingewiesen und um Einhaltung 
gebeten. Festgestellte Zuwiderhandlungen werden im Rahmen des Hausrechtes unterbunden.

3.  Spezielle Regelungen

3.1. Beschränkung der Besucherzahl
Die Zahl der Besucher richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Bei einer angenommenen Nutzung 1/3 
Wasser 2/3 Liegewiese liegt die Gesamtzahl der gleichzeitig anwesenden Gäste bei 400. Die Zählung der 
Besucher am Einlass erfolgt durch ein elektronisches Kassensystem, am Ausgang erfolgt die Zählung durch 
Aufsichtspersonal. Damit werden die Einhaltung der zulässigen Besucherzahl und die Möglichkeit der 
Einhaltung der Abstandsregeln jederzeit gewährleistet.

3.2. Kassenbereich / Einlass 
Die Besuchersteuerung wird über ein Einbahnstraßensystem vorgenommen. Die Wartebereiche werden 
entsprechend markiert. Nach dem Kassenbereich befindet sich ein Desinfektionsmittelspender zur 
Handdesinfektion. Der Kassenbereich ist mit einer Plexiglasscheibe und zusätzlicher persönlicher 
Schutzausstattung ausgestattet.

3.3. Sanitärbereich / Umkleiden
Im Zugangsbereich zu den Sanitäreinrichtungen und den Umkleiden ist ein Desinfektionsmittelspender 
errichtet. Die Einzelumkleiden sind baulich voneinander getrennt, der Zugang wird richtungsgebunden 
gesteuert. 
Der WC-Bereich kann entsprechend den geltenden Abstandsregeln (1,5 m) genutzt werden. Toilettenkabinen 
sind baulich voneinander getrennt. Vor den Zugängen sind Abstandsmarkierungen für Wartende angebracht.
Der Zu- und Abgang erfolgt ebenfalls mittels Einbahnstraßenregelung.
Die Schließfächer im Umkleidebereich werden teilweise blockiert, sodass entsprechender Abstand gehalten 
werden kann.

3.4. Beckenbereich
Gleichzeitig können bis zu 75 Gäste unter Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 m zu haushaltsfremden 
Personen) die Wasserflächen nutzen. Davon jeweils gleichzeitig 40 Personen das Schwimmbecken, 30 
Personen das Nichtschwimmerbecken und 5 jeweils haushaltsfremde Personen das Planschbecken.
Der Zu- und Abgang zum Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken bzw. aus den Becken erfolgt 
ausschließlich durch Durchschreitebecken. Damit kann eine Zählung der sich gleichzeitig im Wasser 
befindlichen Gäste erfolgen, um die maximale Beckenbelegung zu wahren. 

3.5. Rutsche
Es darf sich maximal 1 Person auf der Rutsche befinden. Alle weiteren Besucher haben in entsprechenden 
Abstand (Markierungen) vor der Leiter zu warten. Die Öffnung der Rutsche erfolgt in Zeitfenstern, je nach 
Bedarf und Besucheraufkommen im Nichtschwimmerbecken.
 
3.6. Liegewiese
Für den Bereich der Liegewiese gilt zunächst die Eigenverantwortung der Badbesucher zur Wahrung der 
Abstandsregelung. Das Aufsichtspersonal wird regelmäßige Kontrollen durchführen und auf die Einhaltung 
der Abstandsregeln achten.

3.7. Spielplatz / Volleyballplatz 
Im Bereich des Spielplatzes gelten die allgemeinen Hygieneregeln für Spielplätze entsprechend der jeweils 
gültigen Allgemeinverfügung / Verordnung. Entsprechende Hinweisschilder sind angebracht.

Die Benutzung der Volleyballplätze kann unter Beachtung der Auflagen der Allgemeinverfügung zum Vollzug 
des Infektionsschutzgesetzes vom 28. Mai 2021 Az.: 21-0502/3/19-2021/84157; Nummer II, Ziffer 8 bzw. 
anschließender Regelungen erfolgen. Entsprechende Hinweisschilder sind angebracht. 
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3.8. Kiosk 
Der Kiosk ist durch privatrechtliche Regelung rechtlich und organisatorisch vom Freibad getrennt. Für den 
Betrieb des Kiosks erstellt der Pächter ein Hygienekonzept. Durch die bauliche Trennung der Bereiche sind 
keine Auswirkungen auf den Badbetrieb zu erwarten.

4. Reinigung und Desinfektion

Die Reinigung der zugänglichen Bereiche erfolgt entsprechend des vorliegenden allgemeinen Hygieneplans 
des Freibades Burkhardtsdorf und den jeweiligen besucherabhängigen Erfordernissen.
Während der untertägigen Schließzeiten erfolgt eine zusätzliche Desinfektion der Umkleide und 
Sanitärbereiche sowie der Handläufe und Türklinken.

5. Personal /Verantwortliche Person

Für die Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung der Regelungen des Hygienekonzeptes werden vorgehalten:
1 VzÄ Schwimmmeister
1 VzÄ Mitarbeiter Kasse
Reinigungskräfte nach Bedarf (Personal der Gemeinde Burkhardtsdorf)
Fachangestellter für Bäderbetriebe und Schwimmmeister entsprechend Bedarf zur Sicherstellung der 
unmittelbaren Badeaufsicht (Personalpool, auf Abruf)

Verantwortliche Person: Badbetriebsleiter; Herr Frank Nebel 
Stellvertreter: Herr Ronny Wiedemann

6. Anlagen:

- Luftbild Freibad
- Allgemeiner Hygieneplan des Freibades Burkhardtsdorf
- Satzung über die Benutzung des Freibades der Gemeinde Burkhardtsdorf und die Erhebung von 

Gebühren vom 28.04.2021
- Benutzungsordnung für das Freibad der Gemeinde Burkhardtsdorf vom 28.04.2021
- Formular Kontaktnachverfolgung

Burkhardtsdorf, 17.06.2021
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